








 

 

Stellungnahme zur Gesetzlichen Verankerung der Verantwortung der Pflege 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen für Ihre Einladung vom 24. April 2015 zur Gesetzlichen Verankerung der 

Verantwortung der Pflege. 

 

Erwägungen 

– Gemäss Revisionsvorprojekt soll in Bezug auf die Akut- und Übergangspflege (AÜP) die 

Erfordernis der alleinigen ärztlichen Anordnung entfallen. Neu muss die AÜP-Anordnung 

gemeinsam von einem Arzt oder einer Ärztin und einer dipl. Pflegefachperson HF/FH er-

folgen. 

Die VAKA erachtet die Einführung dieser Regelung als richtig, da diese einer realen Vor-

gehensweise im Gesundheitswesen entspricht. Im Sinne der Kontinuität einer ganzheitli-

chen Betreuung und Behandlung spielen nicht nur die Verordnungen der ärztlichen The-

rapie und die Behandlungspflege nach einem Spitalaufenthalt eine wichtige Rolle, son-

dern auch die pflegerischen Abklärungen, die Koordination und die entsprechenden Mas-

snahmen. 

– Gemäss vorliegendem Revisionsvorprojekt sollen dipl. Pflegefachpersonen HF/FH aus-

drücklich in den Katalog der Leistungserbringer gemäss Artikel 35 Absatz 2 KVG aufge-

nommen und somit anerkannt werden. Welche Leistungen sie selbständig und ohne ärzt-

liche Anordnung erbringen dürfen, wird der Bundesrat in Artikel 7 KLV festlegen. Es wird 

sich dabei um pflegerische Leistungen und Massnahmen der Abklärung, Beratung und 

Koordination sowie der Grundpflege handeln. Keine Änderung ist im vorliegenden Revisi-

onsprojekt im Bereich der Behandlungspflege vorgesehen, die weiterhin ärztlich ange-

ordnet werden muss. 

Die VAKA hält diese Unterscheidung für sinnvoll und praxisgerecht, sie entspricht dem 

Berufsprofil und den Kompetenzen der dipl. Pflegefachpersonen HF/FH. Aus Sicht des 

Verbandes trägt diese Unterscheidung in einem geeigneten Mass Rechnung einerseits 

der Pflege, andererseits der Ärzteschaft – und entspricht den tatsächlichen Bedürfnissen 

nach einer Autonomie der Pflege, welche weitergeht, als in der aktuellen Formulierung  

der Krankenversicherungsgesetzgebung. 

– Laut vorliegendem Vorprojekt sollen dipl. Pflegefachpersonen HF/FH gewisse Leistungen 

neu ohne ärztliche Anordnung oder ärztlichen Auftrag erbringen können und deshalb 

ausdrücklich in den Katalog der Leistungserbringer gemäss Artikel 35 Absatz 2 KVG auf-

genommen werden. Bei Pflegeleistungen von dipl. Pflegefachpersonen HF/FH, die in ei-

ner Pflegeinstitution angestellt sind, soll gemäss Vorprojekt die Pflegeinstitution weiter-

hin der abrechnungsberechtigte Leistungserbringer bleiben. 
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Die VAKA begrüsst die vorgeschlagene Neuregelung. Diese entspricht weitgehend der 

Realität der alltäglichen pflegerischen Tätigkeit in den Pflegeinstitutionen. Darüber hin-

aus hält es die VAKA für richtig und rechtens, dass bei Pflegeleistungen von dipl. Pflege-

fachpersonen HF/FH, die in einer Pflegeinstitution angestellt sind, die Pflegeinstitution 

weiterhin als abrechnungsberechtigter Leistungserbringer bleibt. 

– Am bewährten Delegationsmodell im Bereich der diagnostischen und therapeutischen 

Massnahmen ändert sich nichts. Behandlungspflege, z.B. die Medikamente, werden wei-

terhin vom Arzt verordnet. Der Katalog von Massnahmen der Behandlungspflege ist klar 

definiert und bleibt unverändert. 

 

Stellungnahme 

 

– Die VAKA begrüsst, dass dipl. Pflegefachpersonen HF/FH gewisse definierte pflegerische 

Leistungen wie Abklärung, Beratung, Koordination sowie die Grundpflege neu ohne ärzt-

liche Anordnung oder ärztlichen Auftrag erbringen können und deshalb ausdrücklich in 

den Katalog der Leistungserbringer gemäss Artikel 35 Absatz 2 KVG aufgenommen wer-

den. 

– Die VAKA begrüsst, dass die Leistungen der Akut- und Übergangspflege (AÜP), die sich 

im Anschluss an einen Spitalaufenthalt als notwendig erweisen, gemeinsam von einem 

Arzt oder einer Ärztin und einer dipl. Pflegefachperson HF/FH angeordnet werden. 

– Die VAKA begrüsst, dass bei Pflegeleistungen von dipl. Pflegefachpersonen HF/FH, die in 

einer Pflegeinstitution angestellt sind, die Pflegeinstitution weiterhin als abrechnungsbe-

rechtigter Leistungserbringer gilt. 

– Die VAKA begrüsst, dass dem Parlament nach fünf Jahren Umsetzung der vorliegenden 

Gesetzesrevision allfällige Verbesserungen unterbreitet werden müssen. 

– Zum Erfordernis einer vertraglichen Einigung mit einem oder mehreren Versicherern so-

wie zur Erbringung eines Bedürfnisnachweises vor der Zulassung von abrechnungsbe-

rechtigten dipl. Pflegefachpersonen HF/FH zulasten der OKP nimmt die VAKA keine Stel-

lung. 

– Im Rahmen der Umsetzung der vorliegenden Gesetzesänderung soll eine Anpassung von 

Artikel 8 Absatz 4 der Krankenpflege-Leistungsverordnung, KLV wie folgt angepasst wer-

den: 

 

Bestehender Art. 8 Abs. 4 KLV: 

Die Bedarfsabklärung in Pflegeheimen erfolgt durch die Ermittlung des Pflegebedarfs 

(Art. 9 Abs. 2). Der vom Arzt oder von der Ärztin bestimmte Pflegebedarf gilt als ärztli-

che Anordnung oder als ärztlicher Auftrag. 

 

Von der VAKA vorgeschlagene Neufassung: 

Die Bedarfsabklärung in Pflegeheimen erfolgt durch die Ermittlung des Pflegebedarfs 

(Art. 9 Abs. 2). Der von der Pflegefachperson bestimmte Pflegebedarf gilt als Leistung 

ohne ärztliche Anordnung oder ärztlichen Auftrag im Sinne von Artikel 33 Absatz 1bis 

Buchstabe b KVG. 

 

 

Wir danken Ihnen für die Aufnahme unserer Anliegen und stehen für Rückfragen gerne zur 

Verfügung. 

 

Die in der Vereinigung Aargauische Spitäler, Kliniken und Pflegeinstitutionen (VAKA) organi-

sierten rund 115 Institutionen des Aargauischen Gesundheitswesens vereinigen gut 12'000 

Mitarbeitende (Lohnsumme ca. CHF 1.1 Mia.) und rund 8 700 Betten. Zu unseren Mitgliedern 

zählen alle öffentlichen und privaten Spitäler, die Rehabilitations- und Spezialkliniken sowie 

alle Pflegeheime im Kanton Aargau. Die VAKA vertritt die Interessen ihrer Mitglieder gegen-

über Kostenträgern, Politik und Behörden sowie der Öffentlichkeit. Damit ist die VAKA der 

grosse Gesundheitspartner im Kanton Aargau. 



Datum Seite Dokument 

24.01.2015   3        B_2015-08-10 Stellungnahme Pflege 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

VAKA 

 

 

 

Hans Dössegger 

Präsident 

Beat Huwiler 

Geschäftsführer 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Ort, Datum 
Ansprechpartner 

Bern, 10. August 2015 
Martin Bienlein 

Direktwahl 
E-Mail 

031 335 11 13 
martin.bienlein@hplus.ch 

 
 
H+ Vernehmlassungsantwort Gesetzliche Anerkennung der Verantwortung der Pflege 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
Sehr geehrte Frau Schatzmann 
 
In ihrem Schreiben vom 24. April 2015 lädt uns die Kommission für soziale Sicherheit und Ge-
sundheit ein, uns im Rahmen der Vernehmlassung Gesetzliche Anerkennung der Verantwor-
tung der Pflege (Pa. Iv. 11.418) zu äussern, wofür wir Ihnen bestens danken. 
 
H+ Die Spitäler der Schweiz ist der nationale Verband der öffentlichen und privaten Spitäler, 
Kliniken und Pflegeinstitutionen. Uns sind 236 Spitäler, Kliniken und Pflegeinstitutionen als Ak-
tivmitglieder an 369 Standorten sowie über 170 Verbände, Behörden, Institutionen, Firmen und 
Einzelpersonen als Partnerschaftsmitglieder angeschlossen. Unsere Antwort beruht auf einer 
Umfrage bei unseren Mitgliedern. 
 
H+ unterstützt die Verankerung der Pflegefachpersonen als verschreibende Leistungserbringer. 
Bei der Umsetzung sollen die administrativen Auflagen klein gehalten werden und die Auflagen 
jenen anderer Gesundheitsberufe entsprechen. Es ist darauf zu achten, dass das Gesetz zu 
keinen Kompetenzkonflikten zu Lasten der Patientinnen und Patienten führt. 
 
Unsere Positionen zu den einzelnen Artikeln entnehmen Sie bitte den untenstehenden Detail-
bemerkungen. 
 
Wir bitten Sie um die Aufnahme unserer Anliegen und stehen Ihnen für Rückfragen gerne zur 
Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
  

Dr. Bernhard Wegmüller  
Direktor  
 

Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit 
c/o Bundesamt für Gesundheit 
Karin Schatzmann 
3003 Bern 
 
Per Email an:  karin.schatzmann@bag.admin.ch  
  dm@bag.admin.ch  
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Detailbemerkungen 
 
Art. 25a Abs. 2 Bst. a 
Zustimmung 
 
Art. 25 Abs. 1 
1 Die obligatorische Krankenpflegeversicherung leistet einen Beitrag an die Pflegeleistungen, 
die aufgrund eines ausgewiesenen Pflegebedarfs ambulant, auch in Tages- oder Nachtstruktu-
ren, oder im Pflegeheim: 

a. auf Anordnung oder im Auftrag eines Arztes oder einer Ärztin erbracht werden; 
b. auf Anordnung einer Pflegefachperson ohne Anordnung oder Auftrag eines Arztes 

oder einer Ärztin erbracht werden. 
 
Art. 25 Abs. 2 (gemäss Mehrheit, mit Anpassung) 
2 Die Leistungen der Akut- und Übergangspflege, die sich im Anschluss an einen Spitalaufent-
halt als notwendig erweisen und die im Spital gemeinsam von einem Arzt oder einer Ärztin und 
oder einer Pflegefachperson angeordnet werden, werden von der obligatorischen Krankenpfle-
geversicherung und vom Wohnkanton der versicherten Person während längstens zwei Wo-
chen nach den Regeln der Spitalfinanzierung (Art. 49a) vergütet. … 
 
Art. 33 Abs. 1bis 
1bis Er bezeichnet die Leistungen, deren Kosten von der obligatorischen Krankenpflegeversiche-
rung übernommen werden oder an die die obligatorische Krankenpflegeversicherung gemäss 
Artikel 25a Absatz 1 einen Beitrag leistet, wenn diese Leistungen: 

a. von Pflegefachpersonen auf Anordnung oder im Auftrag eines Arztes oder einer Ärztin 
erbracht werden; 

b. von Pflegefachpersonen auf Anordnung einer Pflegefachperson ohne Anordnung oder 
Auftrag eines Arztes oder einer Ärztin erbracht werden. 

c. gemeinsam von einem Arzt oder einer Ärztin und einer Pflegefachperson angeordnet 
werden. 
streichen gemäss Minderheit (Cassis, Bortoluzzi, de Courten, Moret, Stolz) 

 
Art. 35 Abs. 2 Bst. dbis 
Zustimmung 
 
Art. 40a Abs. 1 und 2 (gemäss Minderheit) 
Streichen 
 
Art. 55a Abs. 1 Bst. c und d sowie Abs. 2 und 4 
1 Bst. c und d: streichen 
 
H+ lehnt generell eine Zulassungssteuerung der Leistungserbringer ab.  
Sollte diese für die Ärztinnen und Ärzte nach Art. 36, 36a und 39 fortbestehen, dann dürfen aus 
Gründen der Gleichbehandlung höchstens auch die von Pflegefachpersonen auf Anordnung 
einer Pflegefachperson erbrachten Leistungen unterworfen sein. Ansonsten entstehen eine 
massive Ausweitung der Zulassungssteuerung und eine Ungleichbehandlung der Pflege ge-
genüber allen anderen nichtärztlichen Gesundheitsberufen. 
 
Übergangsbestimmung zur Änderung vom … 
Zustimmung 
 
Inkrafttreten 
Zustimmung 
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K3 Vernehmlassungsantwort

Gesetzliche Anerkennung der Verantwortung der Pflege im KVG

Sehr geehrter Herr Präsident

Sehr geehrte Damen und Herren

Sehr geehrte Frau Schatzmann

Wir danken Ihnen für Ihre Einladung vom 24. April 2015, zur Parlamentarischen Initiative

Gesetzliche Anerkennung der Verantwortung der Pflege (11.418 Pa. Iv.) Stellung nehmen

zu können.

Grundsätzliches

Mit der vorgeschlagenen Gesetzesrevision sollen Pflegefachpersonen (HF und FH) aus-

drücklich in den Katalog der Leistungserbringer nach Art. 35 Abs. 2 KVG aufgenommen

werden. Sie sollen sowohl im Spital als auch als selbstständige und auf eigene Rechnung

Tätige, als Angestellte eines Pflegeheims und als Angestellte einer Organisation der Kran-

kenpflege und Hilfe zu Hause einen Teil der Pflegeleistungen in eigener Kompetenz erbrin-

gen können. Dabei handelt es sich um Leistungen der Abklärung, Beratung und Koordinati-

on sowie der Grundpflege.

K3 unterstützt die Verankerung der Pflegefachpersonen als selbstständige Leistungserbrin-

ger. Einerseits bringen sie für die genannten Leistungen die benötigte Fachkompetenz mit

und anderseits wird die Attraktivität des Pflegeberufs erhöht, was sowohl die Rekrutierung

erleichtern wie einen positiven Einfluss auf die Berufsverweildauer haben wird.

Kommission für Soziale

Sicherheit und Gesundheit

c/o Bundesamt für Gesundheit

Frau Karin Schatzmann

3003 Bern
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Ausdrücklich begrüsst wird auch die vorgesehene Bestimmung, dass die Leistungen der

Akut- und Übergangspflege gemeinsam von einem Arzt oder einer Ärztin und einer Pflege-

fachperson angeordnet werden sollen.

Einzelne Bestimmungen

Art. 55a Abs.1 Bst. c und d sowie Abs. 2 und 4

Eine Zulassungssteuerung lehnen wir ab. Wir gehen davon aus, dass die Spitäler und auch

die Pflegeheime weiterhin abrechnungstechnische Leistungserbringer bleiben und damit

die Kontrolle über die neu selbstständig von Pflegefachpersonen erbrachten Leistungen

behalten werden. Eine Steuerung des spitalambulanten Bereichs haben wir übrigens be-

reits in den früheren Vernehmlassungen abgelehnt.

Wir danken Ihnen für die Aufnahme unserer Anliegen und stehen für Rückfragen gerne zur

Verfügung.

Freundliche Grüsse

Konferenz Kantonale Krankenhausverbände K3

c/o Verband Zürcher Krankenhäuser

Daniel Kalberer, lic. rer. publ. HSG

Die Konferenz Kantonale Krankenhausverbände K3 ist der Zusammenschluss der Spitalverbände und -organisationen der

Kantone Aargau, beider Basel, Bern, Graubünden, Solothurn, Zentralschweiz (GL, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG) und Zürich und

vertritt deren gemeinsame Anliegen.
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K3 Vernehmlassungsantwort

Gesetzliche Anerkennung der Verantwortung der Pflege im KVG

Sehr geehrter Herr Präsident

Sehr geehrte Damen und Herren

Sehr geehrte Frau Schatzmann

Wir danken Ihnen für Ihre Einladung vom 24. April 2015, zur Parlamentarischen Initiative

Gesetzliche Anerkennung der Verantwortung der Pflege (11.418 Pa. Iv.) Stellung nehmen

zu können.

Grundsätzliches

Mit der vorgeschlagenen Gesetzesrevision sollen Pflegefachpersonen (HF und FH) aus-

drücklich in den Katalog der Leistungserbringer nach Art. 35 Abs. 2 KVG aufgenommen

werden. Sie sollen sowohl im Spital als auch als selbstständige und auf eigene Rechnung

Tätige, als Angestellte eines Pflegeheims und als Angestellte einer Organisation der Kran-

kenpflege und Hilfe zu Hause einen Teil der Pflegeleistungen in eigener Kompetenz erbrin-

gen können. Dabei handelt es sich um Leistungen der Abklärung, Beratung und Koordinati-

on sowie der Grundpflege.

K3 unterstützt die Verankerung der Pflegefachpersonen als selbstständige Leistungserbrin-

ger. Einerseits bringen sie für die genannten Leistungen die benötigte Fachkompetenz mit

und anderseits wird die Attraktivität des Pflegeberufs erhöht, was sowohl die Rekrutierung

erleichtern wie einen positiven Einfluss auf die Berufsverweildauer haben wird.

Kommission für Soziale

Sicherheit und Gesundheit

c/o Bundesamt für Gesundheit

Frau Karin Schatzmann

3003 Bern
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Ausdrücklich begrüsst wird auch die vorgesehene Bestimmung, dass die Leistungen der

Akut- und Übergangspflege gemeinsam von einem Arzt oder einer Ärztin und einer Pflege-

fachperson angeordnet werden sollen.

Einzelne Bestimmungen

Art. 55a Abs.1 Bst. c und d sowie Abs. 2 und 4

Eine Zulassungssteuerung lehnen wir ab. Wir gehen davon aus, dass die Spitäler und auch

die Pflegeheime weiterhin abrechnungstechnische Leistungserbringer bleiben und damit

die Kontrolle über die neu selbstständig von Pflegefachpersonen erbrachten Leistungen

behalten werden. Eine Steuerung des spitalambulanten Bereichs haben wir übrigens be-

reits in den früheren Vernehmlassungen abgelehnt.

Wir danken Ihnen für die Aufnahme unserer Anliegen und stehen für Rückfragen gerne zur

Verfügung.

Freundliche Grüsse

Konferenz Kantonale Krankenhausverbände K3

c/o Verband Zürcher Krankenhäuser

Daniel Kalberer, lic. rer. publ. HSG

Die Konferenz Kantonale Krankenhausverbände K3 ist der Zusammenschluss der Spitalverbände und -organisationen der

Kantone Aargau, beider Basel, Bern, Graubünden, Solothurn, Zentralschweiz (GL, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG) und Zürich und

vertritt deren gemeinsame Anliegen.
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Gesetzliche Anerkennung der Verantwortung der Pflege im KVG

Sehr geehrter Herr Präsident

Sehr geehrte Damen und Herren

Sehr geehrte Frau Schatzmann

Wir danken Ihnen für Ihre Einladung vom 24. April 2015, zur Parlamentarischen Initiative

Gesetzliche Anerkennung der Verantwortung der Pflege (11.418 Pa. Iv.) Stellung nehmen

zu können.

Grundsätzliches

Mit der vorgeschlagenen Gesetzesrevision sollen Pflegefachpersonen (HF und FH) aus-

drücklich in den Katalog der Leistungserbringer nach Art. 35 Abs. 2 KVG aufgenommen

werden. Sie sollen sowohl im Spital als auch als selbstständige und auf eigene Rechnung

Tätige, als Angestellte eines Pflegeheims und als Angestellte einer Organisation der Kran-

kenpflege und Hilfe zu Hause einen Teil der Pflegeleistungen in eigener Kompetenz erbrin-

gen können. Dabei handelt es sich um Leistungen der Abklärung, Beratung und Koordinati-

on sowie der Grundpflege.

K3 unterstützt die Verankerung der Pflegefachpersonen als selbstständige Leistungserbrin-

ger. Einerseits bringen sie für die genannten Leistungen die benötigte Fachkompetenz mit

und anderseits wird die Attraktivität des Pflegeberufs erhöht, was sowohl die Rekrutierung

erleichtern wie einen positiven Einfluss auf die Berufsverweildauer haben wird.

Kommission für Soziale

Sicherheit und Gesundheit

c/o Bundesamt für Gesundheit

Frau Karin Schatzmann

3003 Bern
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Ausdrücklich begrüsst wird auch die vorgesehene Bestimmung, dass die Leistungen der

Akut- und Übergangspflege gemeinsam von einem Arzt oder einer Ärztin und einer Pflege-

fachperson angeordnet werden sollen.

Einzelne Bestimmungen

Art. 55a Abs.1 Bst. c und d sowie Abs. 2 und 4

Eine Zulassungssteuerung lehnen wir ab. Wir gehen davon aus, dass die Spitäler und auch

die Pflegeheime weiterhin abrechnungstechnische Leistungserbringer bleiben und damit

die Kontrolle über die neu selbstständig von Pflegefachpersonen erbrachten Leistungen

behalten werden. Eine Steuerung des spitalambulanten Bereichs haben wir übrigens be-

reits in den früheren Vernehmlassungen abgelehnt.

Wir danken Ihnen für die Aufnahme unserer Anliegen und stehen für Rückfragen gerne zur

Verfügung.

Freundliche Grüsse

Konferenz Kantonale Krankenhausverbände K3

c/o Verband Zürcher Krankenhäuser

Daniel Kalberer, lic. rer. publ. HSG

Die Konferenz Kantonale Krankenhausverbände K3 ist der Zusammenschluss der Spitalverbände und -organisationen der

Kantone Aargau, beider Basel, Bern, Graubünden, Solothurn, Zentralschweiz (GL, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG) und Zürich und

vertritt deren gemeinsame Anliegen.
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Gesetzliche Anerkennung der Verantwortung der Pflege  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Im Namen der Privatkliniken Schweiz (PKS) danken wir Ihnen für die Gelegenheit, in rubrizierter 
Angelegenheit Stellung nehmen zu können. Als Vertreterin von 130 Privatkliniken lehnen  
wir die vorgeschlagene gesetzliche Anerkennung der Verantwortung der Pflege in der vorge-
schlagenen Breite ab. 
 
PKS erachten lediglich die Verankerung der Pflegefachpersonen als Leistungserbringer im 
Bereich der Langzeitpflege innerhalb von Pflegeinstitutionen als sinnvoll. Die Delegation 
der Verantwortlichkeit von Arzt an Pflegende muss jedoch auch dort klar definiert sein und bei 
unterschiedlichen Auffassungen zwischen zuständigem Arzt und dem Pflegepersonal rückgän-
gig gemacht werden können. Es muss daher auch in diesem eingeschränkten Bereich eine kla-
re Abgrenzung erfolgen von Härtefällen, die eine höhere medizinische Autorität erfordern, ge-
macht werden. 
 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme sowie für die Berücksichtigung unserer Stellungnah-
me, und grüssen Sie freundlich. 
 
 
 
 Mit freundlichen Grüssen 

 Privatkliniken Schweiz 
 
  
 
  
 
 
 Adrian Dennler Guido Schommer 
 Präsident  Generalsekretär 
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